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Betrifft: Zürich 
Der Stadtrat hat am 27 Februar 2019 beschlossen: 
1. Die vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 336 vom 10. Sep-
tember 2014 festgesetzte und von der Baudirektion des 
Kantons Zürich mit Verfügung vom 25. Oktober 2018 teil-
weise genehmigte Ergänzung der Bauordnung (Art. 4a BZO) 
wird auf den 24. April 2019 in Kraft gesetzt. 
2. Somit wird die Bauordnung mit folgender neuer Vorschrift 
ergänzt 

Art. 4a Hochwasserschutz 
Bei der Erstellung und Änderung von Bauten und Anlagen 

in Gefahrengebieten ist das Personen- und Sachwertrisiko 
durch Hochwasser und Oberflächenabfluss durch Gebäude-
und Nutzungsanordnungen sowie weitere Objektschutz-
massnahmen zu minimieren. 
2 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens können in fol-
genden Gebieten Schutzmassnahmen verlangt werden, 
durch die sich die Risiken minimieren lassen: 
a. in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung; 
b. in Gebieten mit geringer Gefährdung oder Restgefähr-
dung nur bei besonders sensiblen Objekten, bei denen viele 
Personen gefährdet sind oder sehr hohe Sach- oder andere 
Folgeschäden auftreten können. 

Für die Beurteilung von Bauvorhaben und beim Erlass von 
Sondernutzungsplänen ist die kantonale Naturgefahrenkar-
te massgebend. Bauliche Schutzmassnahmen und neuere 
Erkenntnisse zu Gefahrenereignissen werden berücksichtigt. 

Die Bauherrschaft weist die Naturgefahren, die Risiken und 
die vorgesehenen Schutzmassnahmen in einem Bericht aus 
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen beim Baure-
kursgerrcht des Kantons Zürich, 8090 Zürich, schriftlich Re-
kurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzurei-
chende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist beizulegen.  

Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen 
und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Ur-
teile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten 
hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 
Der Beschluss kann während der Rekursfrist unter 
www.stadt-zuerich.ch/strb oder auf dem Amt für Städtebau, 
Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, 2. Stock, während den 
Büroöffnungszeiten von 8.00 bis 16.30 Uhr eingesehen wer-
den. 

Rechtliche Hinweise: 

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Rekur-

 

se: 
Stadt Zürich - Hochbaudepartement 

Lindenhofstrasse 19 
8001 Zürich 

Gegen diesen Beschluss Ist bis heute 

beim BaurekurSgeriCht kein Peht 

mittel eingelegt worder 
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